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Sehr geehrte Damen und Herren,

dieser Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen im Steuer-
und Wirtschaftsrecht  des vergangenen Monats informieren und Ihnen Anlass  bieten,  auch
bestehende Sachverhalte zu überprüfen. Bitte lesen Sie im Einzelnen:
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Privatbereich

1. Abfindung in Teilbeträgen: Kann der ermäßigte Steuersatz angewendet werden?

Ja,  hat  jetzt  der  Bundesfinanzhof  entschieden.  Voraussetzung  ist,  dass  sich  die
Teilzahlungen eindeutig als Haupt- und Nebenleistung darstellen und die Nebenleistung
geringfügig ist.

Hintergrund
Der  Arbeitnehmer  A  war  seit  1971  bei  demselben  Arbeitgeber  beschäftigt.  Durch
Aufhebungsvertrag endete das Arbeitsverhältnis  zum 30.9.2010.  A wurde eine betriebliche
Abfindung  von  105.000  EUR  in  2011  ausgezahlt.  Entsprechend  den  Regelungen  des
Tarifvertrags erhielt A noch eine Abfindung zur Zukunftssicherung in Höhe von 10.200 EUR
(Tarifabfindung), die ihm in 2010 zufloss. Die Tarifabfindung wurde in voller Höhe besteuert.

Bei der Einkommensteuer-Veranlagung für 2011 beantragte A, die betriebliche Abfindung als
Entschädigung für entgangene Einnahmen mit dem ermäßigten Steuersatz zu besteuern (sog.
Fünftelregelung). Das Finanzamt unterwarf die Abfindung jedoch dem vollen Steuersatz, denn
aufgrund der Zahlung in Teilbeträgen fehle es an der erforderlichen Zusammenballung der
Entschädigungsleistungen.  Das Finanzgericht  gab der Klage mit  der Begründung statt,  die
Tarifabfindung sei im Verhältnis zu der betrieblichen Abfindung als geringfügig anzusehen.

Entscheidung
Grundsätzlich  steht  die  Auszahlung  einer  einheitlichen  Abfindung  in  zwei
Veranlagungszeiträumen  der  Anwendung  des  ermäßigten  Steuersatzes  entgegen.
Ausnahmsweise kann eine Teilauszahlung unschädlich sein, wenn sich die Teilzahlungen im
Verhältnis  zueinander  eindeutig  als  Haupt-  und  Nebenleistung  darstellen  und  die
Nebenleistung geringfügig ist.

Eine geringfügige Nebenleistung liegt nach bisheriger Rechtsprechung nicht mehr vor, wenn
sie  mehr  als  10  %  der  Hauptleistung  beträgt.  Das  war  hier  nicht  gegeben.  Denn  die
Teilauszahlung  beträgt  8,87  %  der  Gesamtabfindung  oder  9,73  %  der  Hauptleistung.
Ergänzend berücksichtigt der BFH, dass im Streitfall die Nebenleistung niedriger ist als die
Steuerentlastung der Hauptleistung. Die Einkommensteuer ermäßigt sich bei Anwendung der
Fünftelregelung in 2011 um 10.806 EUR. Die in 2010 vereinnahmte Teilzahlung von 10.200
EUR ist damit niedriger als die streitige Steuerermäßigung der Hauptleistung. Damit ist die
Tarifermäßigung anzuwenden.



2. Haushaltsnahe Dienstleistungen: Betreuung eines Haustiers ist steuerlich begünstigt

Wird ein in den Haushalt aufgenommenes Haustier z.  B. während eines Urlaubs von
einem Tier-Service betreut und versorgt, kann dies als haushaltsnahe Dienstleistung
begünstigt sein.

Hintergrund
Die  Eheleute  ließen  während  ihrer  Urlaube  ihre  Hauskatze  von  Frau  A  (“Tier-  und
Wohnungsbetreuung A”) in ihrer Wohnung betreuen. Hierfür stellte ihnen Frau A insgesamt
302,90 EUR in Rechnung. Die Rechnungen beglichen die Eheleute per Überweisungen.

Bei  der  Einkommensteuer-Veranlagung  beantragten  sie  für  diese  Aufwendungen  die
Steuermäßigung für  haushaltsnahe  Dienstleistungen,  was das Finanzamt jedoch ablehnte.
Dem  widersprach  das  Finanzgericht  und  gab  der  Klage  mit  der  Begründung  statt,  die
Versorgung von Haustieren habe einen engen Bezug zur Hauswirtschaft des Halters.

Entscheidung
Die  tarifliche  Einkommensteuer  ermäßigt  sich  um  20  %  -  höchstens  4.000  EUR  -  der
Aufwendungen  für  die  Inanspruchnahme  von  haushaltsnahen  Dienstleistungen.  Solche
Leistungen liegen vor, wenn sie eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen oder
damit  im  Zusammenhang  stehen.  Dazu  gehören  hauswirtschaftliche  Verrichtungen,  die
gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erledigt
werden und in regelmäßigen Abständen anfallen.

Nach  Ansicht  des  Bundesfinanzhofs  sind  diese  Voraussetzungen  auch  bei  der  Betreuung
eines im Haushalt  aufgenommenen Haustiers gegeben.  Auch insoweit  handelt  es sich um
haushaltsnahe Dienstleistungen, denn Tätigkeiten wie das Füttern, die Pflege, das Ausführen
und die sonstige Beschäftigung des Tiers oder Reinigungsarbeiten fallen regelmäßig an und
werden typischerweise durch den Steuerpflichtigen selbst oder andere Haushaltsangehörige
erledigt.

Den Eheleuten steht die Tarifermäßigung in Höhe von 60,58 EUR zu (20 % von 302,90 EUR).

3. Krankenversicherung des Kindes: Wann können die Eltern die Beiträge geltend 
    machen?

Die  Beiträge  zur  Kranken-  und  Pflegeversicherung  eines  Kindes  können  die  Eltern
grundsätzlich als Vorsorgeaufwendungen in ihrer Steuererklärung geltend machen. Das
geht  aber  nur, wenn das Kind die  Beiträge nicht  in  seiner  eigenen Steuererklärung
angibt.

Hintergrund
Die Ehegatten A und B machten in ihrer Einkommensteuererklärung 2014 (Anlage Kind Zeile
31 und 33) gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge i. H. v. 1.000 EUR für ihren
Sohn C geltend. C wohnte noch bei seinen Eltern und befand sich das ganze Jahr 2014 in
einem Ausbildungsdienstverhältnis.

Das Finanzamt  lehnte  einen Sonderausgabenabzug  bei  den Eltern  ab,  weil  der  Sohn die
Kranken-  und  Pflegeversicherungsbeiträge  bereits  in  seiner  eigenen
Einkommensteuererklärung geltend gemacht hatte. Die Beiträge dürften aber nur einmal  –
entweder bei den Eltern oder beim Kind – als Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden.



Entscheidung
Auch vor dem Finanzgericht hatten die Eltern keinen Erfolg.

Die  Beiträge  zur  Basisabsicherung  können  grundsätzlich  vom  Versicherungsnehmer  –  in
bestimmten gesetzlich geregelten Fällen aber auch vom Unterhaltsverpflichtenden – geltend
gemacht werden, wenn dieser die eigenen Beiträge eines Kindes, für das ein Anspruch auf
einen Kinderfreibetrag oder auf Kindergeld besteht, wirtschaftlich getragen hat.

Das Finanzgericht  ist  der Auffassung,  dass diese Vorschrift  insbesondere nur solche Fälle
erfassen  soll,  in  denen  steuerlich  berücksichtigte  Kinder  in  eigener  Person
Versicherungsnehmer  sind,  ohne selbst  erwerbstätig  zu  sein.  Dies  sollen  z.  B.  die  in  der
studentischen Krankenversicherung versicherten Kinder sein.

Es sollen aber nicht die Fälle erfasst sein, in denen steuerlich zu berücksichtigte Kinder, z. B.
aufgrund  eines  Ausbildungsdienstverhältnisses,  Kranken-  und  Pflegeversicherungsbeiträge
von ihrem Arbeitgeber einbehalten bekommen, und die Versicherungsbeiträge somit  selbst
tragen.

4. Wann ist ein Masterstudium Teil der Erstausbildung?

Absolviert das Kind ein auf den vorangegangenen Bachelorstudiengang abgestimmtes
Masterstudium, ist  dieses Teil  der Erstausbildung, wenn das Berufsziel  erst darüber
erreicht werden kann.

Hintergrund
Der Sohn S beendete im April 2013 den Studiengang Wirtschaftsinformatik an der Universität
mit  dem Bachelor-Abschluss.  Bereits  seit  dem Wintersemester  2012/2013  war  er  für  den
Masterstudiengang ebenfalls im Bereich Wirtschaftsinformatik eingeschrieben. Daneben war
er wöchentlich 21,5 Stunden als studentische Hilfskraft und als Nachhilfelehrer tätig.

Die Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung für S ab Mai 2013 mit der Begründung auf,
mit dem Masterstudium absolviere er eine Zweitausbildung. Für diese könne kein Kindergeld
mehr gewährt werden, weil er einer Erwerbstätigkeit mit mehr als 20 Stunden wöchentlicher
Arbeitszeit nachgehe. Das Finanzgericht entschied ebenso und wies die Klage ab.

Verwaltungsanweisung
Der  Bundesfinanzhof  hat  dagegen  zugunsten  der  Eltern  entschieden.  Entgegen  der
Auffassung der Familienkasse und des Finanzgerichts geht der Bundesfinanzhof davon aus,
dass S mit dem Bachelorabschluss die Erstausbildung noch nicht abgeschlossen hatte. Das
Masterstudium stellte daher kein Zweitstudium, sondern die Fortsetzung der Erstausbildung
dar,  sodass  für  S  auch  bei  einer  Erwerbstätigkeit  von  mehr  als  20  Wochenstunden  der
Kindergeldanspruch erhalten blieb.

Die erstmalige Berufsausbildung ist erst dann abgeschlossen, wenn das Kind befähigt ist, den
von ihm angestrebten Beruf auszuüben. Der erste berufsqualifizierende Abschluss führt daher
nicht  zum  Abschluss  der  Erstausbildung,  wenn  er  sich  als  integrativer  Bestandteil  eines
einheitlichen Ausbildungsgangs darstellt. Das ist bei mehraktigen Ausbildungsmaßnahmen der
Fall,  wenn  das  -  von  den  Eltern  und  dem  Kind  -  bestimmte  Berufsziel  erst  über  den
weiterführenden Abschluss erreicht werden kann und die Ausbildungsabschnitte sachlich in
Zusammenhang stehen sowie auch zeitlich zusammenhängend durchgeführt werden.

Das ist hier der Fall. Denn das Masterstudium des S steht in einem engen sachlichen und
zeitlichen  Zusammenhang  zum  vorangegangenen  Bachelorstudiengang.  Es  baut  auf  dem
vorherigen Bachelorstudiengang auf. Darüber hinaus hat S hat das Masterstudium bereits vor
dem Abschluss des Bachelorstudiengangs und damit zeitlich zusammenhängend begonnen.



5. Fahrtenbuch: Besprochene Kassetten und Excel-Tabellen sind nicht ordnungsgemäß

Hält  ein  Steuerpflichtiger  seine  Fahrten  auf  Kassetten  fest  und  werden  diese
anschließend  in  Excel-Tabellen  übertragen,  sind  die  Anforderungen  an  ein
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nicht erfüllt.

Hintergrund
Der Kläger bekam von seinem Arbeitgeber einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt, den er
auch privat nutzen durfte. Das Fahrtenbuch führte der Kläger in Form eines Diktiergeräts. Der
Kläger diktiert zu Beginn einer Fahrt den Zweck der Fahrt, das Datum sowie den km-Stand
und  am  Ende  der  Fahrt  den  km-Stand.  Diese  Ansagen  werden  anschließend  zweimal
wöchentlich in Excel-Dateien übertragen. Die Blätter werden aufbewahrt und am Jahresende
gebunden. Bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung war der Prüfer der Auffassung, dass weder die
besprochenen  Kassetten  noch  die  Excel-Tabellen  die  Anforderungen  an  ein
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch erfüllen, und ermittelte den geldwerten Vorteil nach der 1 %-
Regelung.

Entscheidung
Auch das Finanzgericht hält das diktierte Fahrtenbuch nicht für ordnungsgemäß. Eine mithilfe
eines  Computerprogramms  erzeugte  Datei  genügt  den  Anforderungen  an  ein
ordnungsgemäßes  Fahrtenbuch  nur  dann,  wenn  nachträgliche  Veränderungen  an  den
eingegebenen  Daten  nach  der  Funktionsweise  des  verwendeten  Programms  technisch
ausgeschlossen sind oder zumindest in ihrer Reichweite in der Datei selbst dokumentiert und
offen gelegt werden. Die Excel-Tabellen erfüllen die Anforderungen an ein Fahrtenbuch bereits
deshalb  nicht,  weil  sie  das  ganze  Jahr  über  als  lose  Blätter  gesammelt  und  erst  am
Jahresende gebunden werden. Außerdem sind sie jederzeit änderbar.

Die  vom  Kläger  besprochenen  Kassetten  stellen  ebenfalls  kein  ordnungsgemäßes
Fahrtenbuch dar, weil auch sie jederzeit änderbar sind.

6. Versorgungsausgleich: Zahlungen an geschiedenen Ehegatten können Werbungs-
    kosten sein

Zahlt ein Ehepartner einen Ausgleich dafür, dass die betriebliche Altersvorsorge vom
Versorgungsausgleich  ausgenommen  wird,  können  diese  Ausgleichszahlungen  als
vorweggenommene Werbungskosten abzugsfähig sein.

Hintergrund
Der  Kläger  hatte  mit  seiner  geschiedenen  Ehefrau  eine  Scheidungsfolgenvereinbarung
getroffen,  nach  der  die  betriebliche  Altersversorgung  aus  dem  Versorgungsausgleich
ausgeschlossen  wird,  der  Ehefrau  dafür  aber  ein  Ausgleich  gezahlt  wird.  Der  Kläger
beantragte beim Finanzamt die Berücksichtigung des gezahlten Betrags als Werbungskosten
bei seinen Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit.

Das Finanzamt lehnte dies mit der Begründung ab, dass es sich um einen Vorgang auf der
privaten Vermögensebene handele.

Entscheidung
Das  Finanzgericht  gab  der  Klage  jedoch  statt.  Seine  Begründung:
Versorgungsausgleichszahlungen  bei  Ehescheidung  gehören  zu  abziehbaren
Werbungskosten, wenn dem Inhaber des Anspruchs auf betriebliche Altersversorgung ohne
die  Ausgleichsvereinbarung  bei  Renteneintritt  geringere  Versorgungsbezüge  zufließen
würden.  Die  Ausgleichszahlung  diene  also  in  diesem  Fall  der  Erhaltung  der  eigenen
Versorgungsansprüche.



7. Keine Zweitwohnungsteuer für Nebenwohnung

Wird eine Zweitwohnung aus beruflichen Gründen angemietet, ist diese bei Ehegatten
von der Zweitwohnungsteuer befreit, und zwar unabhängig vom zeitlichen Umfang der
Nutzung.

Hintergrund
Der verheiratete X war bis Anfang 2011 mit  Hauptwohnsitz  in Hamburg gemeldet,  wo er
seine Tätigkeit als Rechtsanwalt/Geschäftsführer überwiegend ausübte. Später verlegte er
seinen Hauptwohnsitz an den Wohnort seiner Ehefrau (Köln), die dort gewerblich tätig ist,
und meldete in Hamburg einen Nebenwohnsitz an. Diesen nutzte er an 2 bis 3 Tagen in der
Woche. Die wöchentliche Arbeitszeit in Hamburg betrug etwa 15 Stunden.

Das Finanzamt setzte gegen X für 2011/2012 Zweitwohnungsteuer für die Nebenwohnung
an, da X die Wohnung nur sporadisch und damit nicht überwiegend beruflich genutzt habe.
Das Finanzgericht schloss sich der Auffassung des Finanzamts an.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof  zeigte sich großzügiger und hob den Zweitwohnungsteuer-Bescheid
auf.

Seine  Begründung:  Nach  dem  Wortlaut  der  gesetzlichen  Regelung  hängt  die
Steuerbegünstigung nicht  davon ab,  dass die Nebenwohnung in Hamburg von dem dort
gemeldeten  Ehepartner  überwiegend  genutzt  wird.  Vorausgesetzt  ist  nur,  dass  der
Ehepartner  die  Wohnung aus überwiegend  beruflichen  Gründen innehat.  Ein  bestimmter
zeitlicher Umfang der Nutzung ist nicht vorgeschrieben. Der Begriff “überwiegend” bezieht
sich ausschließlich auf die beruflichen Gründe, die für das innehaben der Nebenwohnung
maßgebend sein müssen.

Die Vorschrift ist - abweichend von der Auffassung des FG - nicht entgegen dem Wortlaut
einschränkend  dahin  auszulegen,  dass  die  Steuerbegünstigung  von  einer  vorwiegenden
Nutzung der Nebenwohnung durch den dort gemeldeten Partner abhängig ist.

Der  Bundesfinanzhof  verneint  darüber  hinaus  eine  gleichheitswidrige  Begünstigung
gegenüber  unverheirateten  Personen.  Die  Differenzierung  zwischen  den  beiden
Personengruppen ist gerechtfertigt.

8. Häusliches Arbeitszimmer: Gemischte Nutzung ist nicht erlaubt

Dient  ein Zimmer neben der Verrichtung von Büroarbeiten auch anderen Zwecken,
etwa als Spielzimmer oder Wohnzimmer, liegt kein “Arbeitszimmer” im steuerlichen
Sinne  vor.  Um  den  Begriff  des  häuslichen  Arbeitszimmers  zu  erfüllen,  darf  der
betreffende Raum nur ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche bzw.
berufliche Zwecke genutzt werden.

Hintergrund
X bewohnt mit seiner Ehefrau ein beiden Ehegatten gehörendes Einfamilienhaus. Für 2006
machte er Aufwendungen (804 EUR) für ein häusliches Arbeitszimmer bei den Einkünften
aus  Vermietung  und  Verpachtung  geltend.  Das  Finanzamt  versagte  jedoch  den
Werbungskostenabzug. Das Finanzgericht ließ einen Teil der Aufwendungen zum Abzug zu,
da X eine Nutzung zur Einkünfteerzielung zu 60 % nachgewiesen habe.

Mit seiner Revision machte das Finanzamt geltend, dass die Regelung über die beschränkte
Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Spezialregelung dem
Betriebsausgaben-/Werbungskostenabzug vorgehe. 



Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs teilte diese Auffassung aber nicht. Die Aufwendungen
seien entsprechend der Nutzung aufzuteilen.

Entscheidung
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat dagegen entschieden, dass Aufwendungen für
einen Raum, der nicht nur geringfügig zu privaten Zwecken genutzt wird, insgesamt nicht
abziehbar sind.

Ein häusliches Arbeitszimmer setzt zunächst voraus, dass es dem Typus des Arbeitszimmers
entspricht.  Dazu  muss  es  büromäßig  ausgestattet  sein  (Schreibtisch,  Regale  usw.).
Außerdem muss es  nahezu  ausschließlich  für  Tätigkeiten  zur  Erzielung  von  Einnahmen
genutzt werden. Ein Zimmer, das zwar büromäßig eingerichtet ist, aber in nennenswertem
Umfang neben der  Verrichtung von Büroarbeiten auch anderen Zwecken dient,  etwa als
Spiel-, Gäste- oder Bügelzimmer, ist bereits begrifflich kein Arbeitszimmer. Das gilt erst recht
auch für ein Zimmer, das sowohl zur Erzielung von Einnahmen (z. B. in einer Arbeitsecke)
als auch zu privaten Wohnzwecken (Wohnbereich) genutzt wird.

Darüber hinaus lässt sich der Umfang der beruflichen Nutzung objektiv nicht überprüfen. Ein
“Nutzungszeitenbuch”  ist  nicht  kontrollierbar  und auch eine Schätzung erscheint  mangels
hinreichender Maßstäbe nicht möglich.

Diesem Ergebnis steht der Beschluss des Großen Senats zur Aufteilung der Reisekosten bei
gemischt veranlassten Reisen entsprechend der Zeitanteile der Reise nicht entgegen. Denn
die  gesetzliche  Regelung  zum  häuslichen  Arbeitszimmer  ist  eine  den  allgemeinen
Grundsätzen  vorgehende  Spezialregelung,  die  abschließend  bestimmt,  unter  welchen
Voraussetzungen und in welcher Höhe Aufwendungen abziehbar sind.

9. Überlassung einer Mietwohnung an die Tochter: Normales Mietverhältnis oder 
    Naturalunterhalt?

Eine Vermietung einer Wohnung an Angehörige kann steuerlich anerkannt  werden.
Voraussetzung  ist  aber,  dass  das  Mietverhältnis  einem  Fremdvergleich  standhält.
Probleme  mit  dem  Finanzamt  kann  es  geben,  wenn  die  Wohnung  an  das
unterhaltsberechtigte Kind überlassen wird.

Hintergrund
Die  Kläger  vermieten  seit  November  2011  eine  54  qm  große  Wohnung  in  einem
Zweifamilienhaus an ihre Tochter. Bei Abschluss des Mietvertrags besuchte sie noch das
Gymnasium.  Im  Anschluss  daran  nahm  sie  ein  Studium  auf.  Im  Mietvertrag  war  eine
Kaltmiete  von  350  EUR  und  Nebenkostenvorauszahlungen  von  125  EUR  vereinbart.
Tatsächlich zahlte die Tochter jedoch keine Miete.

Das  Finanzamt  verneinte  die  Einkunftserzielungsabsicht  der  Kläger  und  ließ  die  geltend
gemachten  Werbungskosten  nur  anteilig  zum  Abzug  zu.  Dagegen  machten  die  Kläger
geltend,  ihre  Tochter  habe  die  Miete  von  insgesamt  4.200  EUR und  die  abgerechneten
Nebenkosten von 115 EUR aus dem Barunterhalt bestritten.

Entscheidung
Das Finanzgericht hat ein steuerlich anzuerkennendes Mietverhältnis abgelehnt und deshalb
die  Klage  abgewiesen.  Der  Mietvertrag  halte  einem  Fremdvergleich  nicht  stand.  Denn
vereinbart worden sei die unbare Zahlung der Miete durch Überweisung. Tatsächlich sei aber
kein Geld von einem Konto der Tochter der Kläger auf ein Konto der Kläger geflossen.

Auch die behauptete Verrechnung der Miete mit  dem Unterhalt  führe zu keinem anderen
Ergebnis. Die Höhe des Unterhaltsanspruchs sei nicht im Einzelnen festgelegt worden. 



Ebenso  wenig  seien  die  weiteren  Barunterhaltsleistungen  vereinbart  und  abgerechnet
worden. Schließlich zeigten die weiteren Umstände (u. a. keine Nutzung der Wohnung zum
selbstständigen  hauswirtschaftlichen  Leben),  dass  es  den  Beteiligten  nicht  um  eine
entgeltliche Vermietung, sondern um Naturalunterhalt in Gestalt der Wohnraumüberlassung
gegangen sei.



Unternehmer und Freiberufler

1. Jobtickets: Wann ist die 44,00 EUR-Grenze anwendbar?

Wie  wird  ein  Jobticket,  das  der  Arbeitgeber  seinen  Mitarbeitern  gewährt,  steuerlich
behandelt?  Und  wie  wird  die  Freigrenze  von  44,00  EUR  richtig  angewendet?  Das
Bayerische Landesamt für Steuern beantwortet diese Fragen.

Hintergrund
Sachbezüge, die mit dem üblichen Endpreis am Abgabeort zu bewerten sind, sind steuer- und
sozialversicherungsfrei,  wenn sie 44,00 EUR monatlich nicht übersteigen. Zuzahlungen der
Mitarbeiter werden dabei abgezogen.

Bei der monatlichen Überlassung einer Monatsfahrkarte oder einer Fahrberechtigung für ein
Jobticket, das für einen monatlichen Zeitraum gilt, ist die Freigrenze anwendbar.

Für die Anwendung der Freigrenze kommt es aber auf den monatlichen Zufluss an. Gilt das
Jobticket  für  einen  längeren  Zeitraum  (z.  B.  Jahresticket),  fließt  grundsätzlich  der  Vorteil
insgesamt bei  Überlassung des Jobtickets zu.  Die 44,00 EUR-Grenze wird dann natürlich
überschritten.

Gestaltungsmöglichkeiten
Auch wenn das Jobticket selbst für einen längeren Zeitraum gilt, sind Fälle möglich, in denen
die 44,00 EUR nicht überschritten werden:

• Es werden tatsächlich monatliche Tickets (“Monatsmarken”) monatlich ausgehändigt werden.
• Tickets,  die  an  sich  für  einen  längeren  Zeitraum  gelten,  werden  jeden  Monat

“aktiviert/freigeschaltet”.

Liegt keiner dieser Fälle vor, kommt es auf die Tarif- und Nutzungsbestimmungen an: Sehen
diese  für  ein  Jobticket  vor,  dass  die  jeweilige  monatliche  Fahrberechtigung  durch  die
rechtzeitige monatliche Zahlung erworben wird, soll der geldwerte Vorteil aus dem Sachbezug
“Jobticket” monatlich zufließen und damit die 44,00 EUR-Grenze anwendbar sein.

2.   1 %-Regelung: Freiberufliche Nutzung führt nicht zu Betriebsausgaben

Stellt  der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Pkw zur Verfügung, das dieser auch
privat und für seine freiberufliche Tätigkeit nutzen darf, ist bei der 1 %-Regelung ein
Betriebsausgabenabzug für die Fahrten im Rahmen der selbstständigen Tätigkeit nicht
möglich.

Hintergrund
A erzielte  als  Unternehmensberater  Einkünfte  aus nichtselbstständiger  und selbstständiger
Arbeit. Ihm wurde von seinem Arbeitgeber im Streitjahr 2008 ein Pkw zur Verfügung gestellt,
den er für berufliche, betriebliche und private Fahrten nutzen durfte. Sämtliche Kosten trug der
Arbeitgeber.  A  legte  in  2008  insgesamt  60.000  km  zurück,  wovon  37.000  km  auf  die
nichtselbstständige Tätigkeit, 18.000 km auf die selbstständige Tätigkeit und 5.000 km auf die
privaten Fahrten entfielen. Die private Nutzungsüberlassung wurde nach der 1 %-Regelung
mit einem Sachbezug von 4.968 EUR versteuert.



A machte diesen Sachbezug (4.968 EUR) bei den selbstständigen Einkünften im Verhältnis
der betrieblichen (18.000 km = 78,3 %) zu den privaten Fahrten (5.000 km = 21,7 %) mit 3.889
EUR als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt und das Finanzgericht lehnten dies ab.

Entscheidung
Auch der Bundesfinanzhof verneint den Betriebsausgabenabzug. Seine Begründung: Bei A ist
in seinem betrieblichen Bereich kein Wertabfluss entstanden.

Das  gilt  zum einen  für  die  Lohnsteuer,  die  bei  A für  den  angesetzten  geldwerten  Vorteil
angefallen ist. Denn die Lohnsteuer ist nicht durch die selbstständige Tätigkeit veranlasst und
betrifft als persönliche Steuer nicht die Erwerbssphäre.

Zum  anderen  gilt  das  auch  für  die  in  der  unentgeltlichen  Pkw-Überlassung  liegenden
Nutzungsmöglichkeit.  Diese  führt  nämlich  -  wenn  kein  Fahrtenbuch  vorgelegt  wird  -
unabhängig von der tatsächlichen Nutzung zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Denn in
der bloßen Möglichkeit der Privatnutzung liegt bereits ein geldwerter Vorteil. Somit liegt auf der
Einnahmeseite kein einer konkreten Nutzung zuordenbarer Vorteil vor, der auf private und im
Rahmen  weiterer  Einkunftsarten  stattgefundene  Fahrten  aufgeteilt  werden  könnte.
Dementsprechend  kann  auch  auf  der  Ausgabenseite  -  hier  bei  den  Einkünften  aus
selbstständiger Arbeit  -  kein anhand der tatsächlichen Nutzungsverhältnisse ermittelter und
entsprechend aufgeteilter geldwerter Vorteil angesetzt und verbraucht werden.

3. Umsatzsteuerbefreiung einer Grundstückslieferung: Verzicht muss notariell beurkundet 
    werden

Bei  einer  Grundstückslieferung muss der  Verzicht  auf  die  Umsatzsteuerbefreiung in
dem zugrunde liegenden Notarvertrag erklärt  werden. Ein nachträglicher Verzicht ist
nicht möglich, auch wenn er notariell beurkundet wird.

Hintergrund
X  erwarb  in  2003  ein  Grundstück  und  verpachtete  es  umsatzsteuerpflichtig  an  seine
Organgesellschaft  (B-GmbH),  die  es  ihrerseits  zur  Ausführung  steuerpflichtiger  Umsätze
verwendete. Die beim Erwerb in Rechnung gestellte und von ihm gezahlte Umsatzsteuer zog
X in 2003 als  Vorsteuer  ab.  Mit  notariellem Vertrag vom Oktober  2009 veräußerte X das
Grundstück  an  seine  Ehefrau  (F).  Ein  Verzicht  auf  die  Steuerbefreiung  wurde  in  dem
notariellen Vertrag nicht erklärt. F verpachtet das Grundstück umsatzsteuerpflichtig an die B-
GmbH.

Das Finanzamt änderte in 2012 die Umsatzsteuer-Festsetzung für 2009 und berichtigte den
Vorsteuerabzug  zu  Lasten  des  X,  weil  dieser  das  Grundstück  in  2009  umsatzsteuerfrei
veräußert  habe. Während des anschließenden Klageverfahrens änderten X und F im April
2013 den ursprünglichen Kaufvertrag mit notariell  beurkundeter “Neufassung” und erklärten
den Verzicht auf die Steuerbefreiung.

Das  Finanzgericht  gab  der  Klage  statt,  da  es  der  Ansicht  war, dass  der  Verzicht  auf  die
Steuerbefreiung auch in einer späteren notariellen Ergänzung ausgeübt werden könne.

Entscheidung
Der  Bundesfinanzhof  ist  dagegen  der  Auffassung,  dass  der  Verzicht  auf  die
Umsatzsteuerbefreiung  bei  Lieferungen  von  Grundstücken  nur  in  dem  notariell  zu
beurkundenden Vertrag erklärt werden kann.

Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. X hat zwar das Grundstück an F geliefert, die es
ihrerseits  umsatzsteuerpflichtig  vermietete.  Die  Option  zur  Steuerpflicht  dieses  Umsatzes
wurde  jedoch  nicht  im  notariellen  Kaufvertrag  vom  Oktober  2009  ausgeübt.  Die  notariell
beurkundete  Neufassung  des  Kaufvertrags  vom  April  2013  führt  zu  keiner  anderen
Beurteilung. Der gesetzliche Wortlaut schließt eine Option in einer nachfolgenden Neufassung



oder Ergänzung des Vertrags selbst  dann aus,  wenn diese gleichfalls  notariell  beurkundet
wurde.

Nach der Gesetzesbegründung soll erreicht werden, dass der Zeitpunkt, zu dem der notarielle
Kaufvertrag geschlossen wird, letztmöglicher Zeitpunkt für die Erklärung des Verzichts auf die
Steuerbefreiung ist.

4. Photovoltaikanlagen unterliegen ab 2016 der Bauabzugsteuer

Ab  dem  1.1.2016  gelten  Arbeiten  an  Photovoltaikanlagen  als  steuerabzugspflichtige
Bauleistungen. Grund ist eine geänderte Verwaltungsauffassung.

Hintergrund
Um die illegale Beschäftigung in der Baubranche einzudämmen, hat der Gesetzgeber bereits
im  Jahre  2001  eine  sog.  Bauabzugsteuer  eingeführt.  Unternehmerisch  tätige  Empfänger
müssen von Bauleistungen einen Steuerabzug von 15 % der Bausumme einbehalten und an
das Finanzamt abführen (für Rechnung des Leistungserbringers). Der Steuerabzug kann aber
unterbleiben,  wenn  der  Leistende  dem  Leistungsempfänger  eine  gültige
Freistellungsbescheinigung  vorlegt  oder  die  gesamte  Gegenleistung  im  laufenden
Kalenderjahr eine Bagatellgrenze von 5.000 bzw. 15.000 EUR nicht übersteigt.

Von der Abzugssteuer werden alle Leistungen erfasst, die der Herstellung, Instandsetzung,
Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen.

Bislang  vertrat  die  Finanzverwaltung  den  Standpunkt,  dass  die  Installation  einer
Photovoltaikanlage  keine  Bauleistung  im  gesetzlichen  Sinne  ist,  sodass  entsprechende
Leistungen nicht der Bauabzugsteuer unterlagen.

Neue Verfügung
Künftig  stuft  die  Finanzverwaltung  auch  die  Errichtung  von  Photovoltaikanlagen  als
Bauleistung ein.

Ob und inwieweit eine von der Bauabzugsteuer erfasste Bauleistung vorliegt, richtet sich nicht
mehr danach, ob das fest in das Gebäude eingebaute Wirtschaftsgut als Betriebsvorrichtung
oder Gebäudebestandteil anzusehen ist.

Die Installation einer Photovoltaikanlage an oder auf einem Gebäude stellt eine Bauleistung
dar.

Das Aufstellen einer Freilandphotovoltaikanlage kann ebenfalls den Begriff  der Bauleistung
erfüllen.

Übergangsregelung
Die geänderte Verwaltungsauffassung muss in allen offenen Fällen beachtet werden. Es gilt
allerdings eine Übergangsregelung, nach der Leistungsempfänger bis zum 31.12.2015 noch
keine  Bauabzugsteuer  einbehalten  und  keine  Freistellungsbescheinigung  vom  leistenden
Unternehmer anfordern müssen. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Steuerentstehung – somit
der Zeitpunkt, zu dem die Gegenleistung beim Leistungsempfänger abfließt.



5. Steuerermäßigung bei Beförderung: Diese gilt auch für einen Subunternehmer

Erbringt  ein  Mietwagenunternehmer  Personenbeförderungsleistungen  in  eigenem
Namen, aber mit Taxen eines Subunternehmens, steht ihm der ermäßigte Steuersatz
für den Taxiverkehr zu.

Hintergrund
X  besaß  Genehmigungen  für  den  Verkehr  mit  Mietwagen,  nicht  aber  für  Taxen.  X
verpflichtete sich gegenüber  M, Patiententransporte mit  Taxen durchzuführen.  Tatsächlich
führte aber nicht  X die Transporte durch,  sondern T, die Taxi-Genehmigungen besaß. Im
Außenverhältnis zu M trat stets X im eigenen Namen und für eigene Rechnung auf.

X  unterwarf  die  Taxitransporte  bei  Strecken  von  nicht  mehr  als  50km  dem  ermäßigten
Steuersatz. Das Finanzamt war jedoch der Ansicht, dass der ermäßigte Steuersatz nicht in
Betracht komme, da X die Transporte nicht mit eigenen Taxen, sondern mit Taxen der T habe
durchführen lassen. Deshalb wandte es den Regelsteuersatz an. Das Finanzgericht gab der
Klage des X statt und gewährte den ermäßigten Steuersatz.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des Finanzamts zurück.

Die Steuerermäßigung setzt zum einen die Einhaltung der Beförderungsstrecke von 50 km
voraus, zum anderen die “Beförderung von Personen im Verkehr mit Taxen”. Darunter ist das
Befördern von Personen mit an zugelassenen Stellen bereit gehaltenen Pkw zu verstehen.
Diese Voraussetzungen sind hier gegeben. Denn X beförderte Kunden der M mit Pkw, für die
eine Genehmigung zum Taxiverkehr erteilt worden war.

Entgegen  der  Auffassung des Finanzamts  ist  es für  die  Steuerermäßigung  unbeachtlich,
dass  X  die  Personenbeförderung  nicht  selbst,  sondern  durch  einen  Subunternehmer
durchführen ließ und nur T entsprechende Taxi-Genehmigungen besaß.

Diese Auslegung entspricht dem Gesetzeszweck, die Steuerbegünstigung im Interesse der
Letztverbraucher zu gewähren.  Aus der maßgeblichen Sicht  des Leistungsempfängers ist
nur  entscheidend,  dass  die  entgeltliche  Personenbeförderungsleistung  im  genehmigten
Taxiverkehr erbracht wurde. Die Regelung knüpft an die Leistungserbringung, nicht an den
Leistenden  an.  Demnach  können  steuerbegünstigte  Beförderungsleistungen  durch  einen
Unternehmer erbracht  werden,  wenn die leistungsbezogenen Merkmale erfüllt  sind,  ohne
dass  der  Unternehmer  selbst  Inhaber  einer  Taxigenehmigung  zu  sein  braucht  oder  die
Leistung selbst durchführt.

6. Inländisches Warenlager: Wo ist der Ort der Lieferung?

Werden  Lieferungen  eines  spanischen  Unternehmers  über  ein  Warenlager  in
Deutschland  abgewickelt,  stellt  sich  die  Frage,  ob  diese  Lieferungen
umsatzsteuerbare  Inlandslieferungen  oder  in  Spanien  steuerbare
innergemeinschaftliche Lieferungen sind.

Hintergrund
Eine  spanische  Aktiengesellschaft  hatte  zentrale  Lieferverträge  mit  einem  inländischen
Kunden  geschlossen,  der  die  Entnahme  von  Waren  aus  einem  inländischen  Lager  im
Gutschriftsverfahren abgerechnet hatte, ohne dabei deutsche Umsatzsteuer auszuweisen.
Das  Finanzamt  sah  die  Verbringung  der  Waren  in  das  Warenlager  als  steuerpflichtige
innergemeinschaftliche  Erwerbe  der  Aktiengesellschaft  an.  Deshalb  behandelte  es  die
Entnahmen aus dem Lager als steuerbare und steuerpflichtige Inlandslieferungen.



Entscheidung
Das Finanzgericht entschied, dass für den Teil der Lieferungen, für den bereits bei Beginn
der  Beförderung der  Liefergegenstände  in  Spanien  verbindliche  Bestellungen  vorgelegen
hatten, eine deutsche Umsatzbesteuerung nicht in Frage kommt.

Wenn bereits vor Beginn der Beförderung eine verbindliche Bestellung durch den Kunden
vorliegt, erfolgt die Beförderung nicht mehr zur Verfügung des Lieferanten im Inland, sondern
zu dem Zweck, seiner schuldrechtlich eingegangenen Lieferverpflichtung nachzukommen.
Somit musste der Ort der Lieferung nach dem Beginn der Beförderung bestimmt werden,
und das ist hier Spanien.

7. Elektrobetrieb und Windkraftanlage sind selbstständige Gewerbebetriebe

Ein Unternehmer darf  in seinem Elektrobetrieb keinen Investitionsabzugsbetrag für
die Anschaffung einer Windkraftanlage bilden. Denn die beiden Tätigkeiten begründen
keinen einheitlichen Gewerbebetrieb.

Hintergrund
Ein  Unternehmer  betrieb  einen  Elektromeisterbetrieb  mit  angeschlossenem
Elektroeinzelhandel.  Er  bestellte  im  Jahr  2009  eine  Windkraftanlage  zum  Preis  von  1,4
Millionen EUR. Diese wurde 500 km entfernt von seinem Elektrobetrieb errichtet.

Für seinen Elektrobetrieb strebte der Unternehmer im Gewerbesteuermessbetrags-Bescheid
2009  einen  Investitionsabzugsbetrag  von  200.000  EUR für  den  beabsichtigten  Kauf  der
Windkraftanlage  an.  Das  Finanzamt  lehnte  dies  ab und  erklärte,  dass  der  Betrieb  einer
Windkraftanlage  ein  eigenständiger  Gewerbebetrieb  ist,  der  nicht  über  einen
Investitionsabzugsbetrag in den Elektrobetrieb “hineinwirken” kann.

Entscheidung
Das  Finanzgericht  gab  dem  Finanzamt  Recht.  Auch  seiner  Ansicht  nach  liegen  hier  2
sachlich  selbstständige  Gewerbebetriebe  vor.  Die  Begründung:  Mehrere  gewerbliche
Betätigungen können nur dann zu einem einheitlichen Gewerbebetrieb zusammengefasst
werden, wenn sie nach dem Gesamtbild der Verhältnisse organisatorisch, wirtschaftlich oder
finanziell  zusammenhängen.  Bei  ungleichartigen  gewerblichen  Tätigkeiten,  die  weit
voneinander entfernt ausgeübt werden, liegen regelmäßig eigenständige Gewerbebetriebe
vor.

Im  vorliegenden  Fall  war  kein  organisatorischer  Zusammenhang  gegeben,  da  der
Unternehmensbereich “Windkraft” nicht im Geschäftslokal des Meisterbetriebs untergebracht
war  und  auch  nicht  unter  Einsatz  derselben  Arbeitskräfte  ausgeübt  wurde.  Eine
wechselseitige wirtschaftliche Ergänzung der beiden Tätigkeiten konnte das Finanzgericht
ebenfalls nicht erkennen, da der erzeugte Strom nicht im Elektroladen verkauft worden war.



GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer

1. Wie ist eine Leasingsonderzahlung zu berücksichtigen?

Wird  bei  einer  Pkw-Überlassung  die  Fahrtenbuchmethode  angewendet,  sind  die
Gesamtkosten periodengerecht anzusetzen. Das gilt auch für Leasingsonderzahlungen.

Hintergrund
Eine GmbH leaste einen Pkw und überließ ihn ihrem Geschäftsführer B auch zur privaten
Nutzung.  Die  GmbH  ermittelte  für  das  Jahr  2005  den  geldwerten  Vorteil  aus  der  Pkw-
Überlassung  nach  der  Fahrtenbuchmethode.  Dabei  verteilte  sie  die  von  ihr  erbrachte
Leasingsonderzahlung  über  15.000  EUR  auf  36  Monate  (Gesamtlaufzeit  des
Leasingvertrags). Aufgrund der so ermittelten Gesamtkosten ergab sich ein km-Satz von 1,08
EUR und dementsprechend ein sonstiger Bezug von 4.112 EUR.

Das Finanzamt vertrat dagegen die Auffassung, bei einem Leasingfahrzeug sei die einmalige
Leasingzahlung  insgesamt  in  2005  den  anzusetzenden  Gesamtkosten  hinzuzurechnen.
Dementsprechend ermittelte es einen km-Satz von 1,57 EUR und einen sonstigen Bezug von
5.978 EUR.

Dem widersprach das Finanzgericht und gab der Klage statt. Die Leasingsonderzahlung sei
auf die Laufzeit des Leasingvertrags zu verteilen.

Entscheidung
Der  Bundesfinanzhof  folgte  dem  Urteil  des  Finanzgerichts  und  wies  die  Revision  des
Finanzamts zurück. Zu den insgesamt entstehenden Kfz-Aufwendungen, die bei der anteiligen
Ermittlung des Werts der Privatnutzung zugrunde zu legen sind, gehören Leasinggebühren
und  Leasingsonderzahlungen.  Die  Gesamtkosten  müssen  periodengerecht  den  jeweiligen
Nutzungszeiträumen  zugeordnet  werden.  Die  in  der  Gewinnermittlung  zu  erfassenden
Mietvorauszahlungen  oder  Leasingsonderzahlungen,  die  für  einen  Zeitraum von  mehr  als
einem Jahr erbracht werden, sind zu verteilen. Das gilt jedenfalls dann, wenn der Arbeitgeber
die Kosten in seiner Gewinnermittlung periodengerecht erfassen muss.

Das  war  hier  der  Fall.  Die  GmbH  muss  für  die  Leasingsonderzahlung  einen  aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten  ansetzen,  da es  sich  um Aufwand für  eine  bestimmte Zeit
nach  dem  Bilanzstichtag  handelt.  Ob  das  vom  Arbeitgeber  in  seiner  Gewinnermittlung
tatsächlich  beachtet  wird,  ist  unerheblich.  Entscheidend  ist,  welcher  Aufwand  sich  bei
zutreffender Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze tatsächlich ergeben hätte. Denn für die
Bewertung  der  privaten  Kfz-Nutzung  gelten  die  Grundsätze  der  Gewinnermittlung.  Dabei
besteht kein allgemeines Korrespondenzprinzip dahin, dass auf der Arbeitgeberseite einerseits
und auf der Arbeitnehmerseite andererseits stets korrespondierende Ansätze vorzunehmen
wären.



2. Pensionszusage und Überversorgung: Bundesfinanzhof muss erneut entscheiden

Auch  bei  der  Zusage  von  Festbeträgen  sind  die  Grundsätze  zur  Überversorgung
anwendbar.

Hintergrund
Klägerin war eine GmbH, die ihrem Alleingesellschafter  und Alleingeschäftsführer aufgrund
eines  Versorgungsvertrages  von  1997  eine  Versorgungszusage  gewährte.  Für  die
Pensionszusage bildete die Klägerin Rückstellungen. Im Rahmen einer Außenprüfung stellte
der  Fachprüfer  eine  Überversorgung  fest  und  reduzierte  die  Rückstellung  für  die
Pensionszusage.  Insbesondere  sei  eine  Überversorgung  deshalb  gegeben,  weil  die
Versorgungsanwartschaft  75  % der  Aktivbezüge  übersteige.  Die  Klägerin  macht  dagegen
geltend, dass das Überschreiten der 75 %-Grenze lediglich als Indiz zu sehen sei, dies sei
aber kein Automatismus. Hier komme die Regel nicht zum Tragen.

Entscheidung
Die Klage wurde vom Finanzgericht  als unbegründet  abgewiesen.  Die Rückstellung für die
Pensionszusage sei auf der rechtlichen Grundlage des Einkommensteuergesetzes zu bilden.
Hierbei  sei  der  Teilwert  der  Pensionsverpflichtung  rückstellungsfähig,  was  auch  bei  der
Versorgung in Form eines Festbetrags gelte. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
sei  dabei  eine  Überversorgung  gegeben,  wenn  die  Anwartschaft  zusammen  mit  einer
Anwartschaft  aus  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  75  % der  Aktivbezüge  übersteige.
Diese Rechtsprechung des BFH gelte auch bei Festbezügen.

3. Altersversorgung: Wechsel des Durchführungswegs ist Neuzusage

Wird ein Durchführungsweg bei der Altersversorgung, z. B. eine Direktzusage, ruhend
gestellt und dafür die Altersversorgung durch eine rückgedeckte Unterstützungskasse
zugesagt, stellt dies eine Neuzusage dar. Zu beachten ist damit insbesondere der sog.
Erdienenszeitraum.

Hintergrund
Der  beherrschende  Gesellschafter-Geschäftsführer  H  hatte  von  der  H-GmbH  seit  1996
Anspruch auf eine Altersversorgung. In 2008 wurde die bisherige Versorgungszusage ruhend
gestellt. An deren Stelle sollte die überbetriebliche Versorgungskasse X treten. Zugleich war
damit  auch eine Erhöhung der  Altersversorgung verbunden.  Das Finanzamt sah in  dieser
rückgedeckten Unterstützungskasse eine Neuzusage und wertete den Vorgang als verdeckte
Gewinnausschüttung. Da H zum Zusagezeitpunkt 56 Jahre und 8 Monate alt war, könne er
den Anspruch nicht mehr erdienen.

Entscheidung
Das  Finanzgericht  wies  die  Klage  ab.  Allerdings  sieht  das  Finanzgericht  keine  verdeckte
Gewinnausschüttung. Es verneint einen Betriebsausgabenabzug für die Zuwendungen an die
Unterstützungskasse mangels betrieblicher Veranlassung.

Durch den Wechsel des Durchführungsweges muss es möglich, dass der Anspruch aus dieser
(neuen) Altersversorgung auch erdient werden kann. Das Finanzgericht geht von einem 10-
jährigen Erdienenszeitraum als Tatbestandsvoraussetzung aus und folgert, dass die fiktiv aus
der  Zusage  zu  erbringenden  Leistungen  durch  die  Gesellschafterstellung  des
Zusageempfängers veranlasst sind. Auch eine ansonsten angemessene Gesamtausstattung
des  Gesellschafter-Geschäftsführers  ändert  nichts  an  den  Rechtsfolgen  eines  nicht
eingehaltenen Erdienenszeitraums.



4. Mietzinsen müssen für die Gewerbesteuer hinzugerechnet werden

Dem  Gewinn  aus  einem  Gewerbebetrieb  müssen  bestimmte  Beträge  wieder
hinzugerechnet werden, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden
sind. Dazu zählen auch Weitervermietungen, z. B. die Entgelte für die Überlassung von
Messeflächen.

Hintergrund
Die  Klägerin  ist  eine  GmbH  und  war  u.  a.  als  Durchführungsgesellschaft  für
Auslandsmessebeteiligungen tätig.  Sie hat  selbst  Messeflächen angemietet  und diese an
Unternehmen  weitervermietet.  Daneben  konnten  auch  weitere  Leistungen  in  Anspruch
genommen  werden,  wie  z.  B.  Standbau  und  Dekoration.  Das  Finanzamt  wertete  die
Aufwendungen  der  Klägerin  für  die  entgeltliche  Überlassung  der  Ausstellungsflächen  als
Betrag,  der  dem Gewinn  aus  Gewerbebetrieb  hinzuzurechnen  sind.  Die  Klägerin  vertritt
dagegen die Auffassung, dass keine Mietverträge vorlägen. Hauptgegenstand der Verträge
sei die “Zulassung zur Teilnahme” an einer Messe und nicht die Anmietung der Hallenfläche.

Entscheidung
Vor dem Finanzgericht hatte die Klage der GmbH keinen Erfolg. Nach Ansicht der Richter
sind  auch  die  Mieten  für  weitervermietete  Immobilien  dem  Gewinn  aus  Gewerbebetrieb
hinzuzurechnen. Eine Durchleitung der Immobilien steht der Hinzurechnung nicht entgegen.
Vor  diesem  Hintergrund  stellen  die  Entgelte  für  die  Überlassung  der  Messeflächen
Mietzinsen i. S. d. Gewerbesteuergesetzes dar. Bei den Verträgen, die die Klägerin mit den
Messeveranstaltern  abgeschlossen  hat,  handelt  es  sich  ihrem  wesentlichen  rechtlichen
Gehalt nach um Mietverträge.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne.

Mit freundlichen Grüßen


